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Schernberg 30   91567 Herrieden   Tel.: 09825/9296-0   Fax: -50
Internet: www.ib-heller.de   E-Mail: info@ib-heller.de
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Hauptlagesystem: Haupthöhensystem: NHN (DHHN 2016)UTM (Zone 32)verwendete Bezugssysteme:

Zeichenerklärung

1. Art der Baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)WA

2. Maß der Baulichen Nutzung

3. Bauweisen, Baulinien, Baugrenzen

Art der baul.
Nutzung

Dachneigung

Grundflächen-
zahl

Bauweise

Nutzungsschablone Zahl der
Vollgeschosse

maximale Wandhöhe
maximale Gebäudehöhe

Baugrenze
4. Verkehrsflächen

Freihaltestreifen für mögl. ErweiterungStraßenverkehrsflächen

Öffentliche Parkplätze

5. Grünflächen

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
 zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Private Grünflächen

(§ 9  Abs. 1 des Baugesetzbuchs - BauGB -, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO -)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

20 -KV - Leitung

Zweckbestimmung:

Spielplatz

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des 
Naturschutzrechts (Zweckbestimmung: Biotop)

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs (§9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten oder 
Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Bäume

Sträucher/Hecke

Anpflanzen:

Geschoss-
flächenzahl

Flurstücksgrenzen Mögliche Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummern

Bestehene Wohn- /Nebengebäude

Bebauungsvorschlag

Parzellennummerierung

Mögliche Grundstücksgrößen

Bemaßungen

553

ca. 814 m²

11

21

5,50
Bestehende Höhenlinien436,00

Gehweg

B

8. Hinweise / nachrichtliche Übernahme

GP

Öffentliche Grünflächen

Wirtschaftsweg

Ausgleichsmaßnahmen

freizuhaltende Sichtflächen: 
Innerhalb der gekennzeichneten Sichtflächen (Sichtdreiecke) dürfen keine Hochbauten
errichtet werden. Einfriedungen, Zäune, Hecken, Anpflanzungen sowie Stapel und Haufen
u. ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundenen Gegenstände dürfen nicht angelegt werden,
wenn sie sich mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene erheben.

Entwurf 09.05.2022 B. Grabner / Hofacker Heller

Satzungsfassung 01.08.2022 B. Grabner / Hofacker Heller


